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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 

Am 22. März 1995 und am 18. Juni 1997 setzte die Gemeindeversammlung Hombrech-

tikon eine Teilrevision der Nutzungsplanung fest. Die Vorlage umfasst eine Bauordnung 

mit zugehörigem Zonenplan und Detailplänen zu den Kernzonen, einen Erschliessungs-

plan sowie die Revision der Wald- und Gewässerabstandslinien. 

Der Wald- und Gewässerabstandslinienplan (RRB 544/1998) hat bis heute seine Gültig-

keit.  

1.2 Anlass 

Das Bauprojekt „Kanalisation Langenriet“ [1] ist momentan blockiert, da mindestens ein 

Eigentümer dem Durchleitungsrecht nicht zustimmt. Die geltende Gewässerabstandsli-

nie in diesem Gebiet ist gemäss RRB 544/1998 festgelegt. Zudem käme zum jetzigen 

Zeitpunkt die Gewässerraumausscheidung gemäss der Übergangsbestimmung zur An-

wendung (konservative Auslegung). 

Die Gewässerabstandslinie und die Übergangsbestimmung können aufgehoben wer-

den, sobald der Gewässerraum definitiv festgelegt ist.  

Die flächendeckende Ausscheidung des definitiven Gewässerraums im Siedlungsgebiet 

für die gesamte Gemeinde Hombrechtikon erfolgt frühestens ab 2019. Da die Kanalisa-

tion Langenriet möglichst zeitnah realisiert werden soll, wurde in Abstimmung mit dem 

AWEL beschlossen, den Gewässerraum im untersten Abschnitt des Sunnenbachs vor-

gängig zur flächendeckenden Gewässerraumfestlegung auszuscheiden.  

1.3 Revisionsziel 

Die Gewässerabstandslinie RRB 544/1998 entlang des Sunnenbachs ist aufzuhe-

ben.  

1.4 Zweck Gewässerabstandslinien nach § 67 PBG 

Die Bau- und Zonenordnung kann gegenüber im Zonenplan eingetragenen Gewässern 

Linien festlegen, die den kantonalrechtlichen Mindestabstand erhöhen und vom Grenz-

abstand gegenüber Nachbargrundstücken abweichen. Gewässerabstandslinien erfüllen 

dabei eine raumplanerische Funktion, beispielsweise zur Sicherung von Erholungsräu-

men, geschützten Landschaften oder Vegetationen entlang von Gewässerufern. 

1.5 Auftrag 

Die HOLINGER AG wurde beauftragt, den Gewässerraum in einem 1‘100 m langen Ab-

schnitt entlang des Sunnenbachs im nutzungsplanerischen Verfahren auszuscheiden 

(Parallelauftrag). Damit stehen die Grundlagen zur Verfügung, die RRB-Gewässerab-



 Gewässerraum Sunnenbach 

© HOLINGER AG  •  W2304.002 / W2304.003 Aufhebung RRB 544_1998 v2.0.docx 5 

standslinie RRB 544/1998 im Rahmen einer abschnittsbezogenen Gewässerraumaus-

scheidung aufzuheben, damit die projektierte Mischwasserleitung (Kanalisation Langen-

riet) näher an den Sunnenbach verlegt werden kann.  

1.6 Verfahren 

Der Ergänzungsplan zur Gewässerabstandslinie ist 60 Tage öffentlich aufzulegen 

(PBG §7). Innert dieser Zeit kann sich jedermann zum Planinhalt äussern.  

Die Aufhebung der Gewässerabstandslinien wird durch den vorliegenden Bericht er-

läutert und ist durch die Gemeindeversammlung festzusetzen sowie von der Baudi-

rektion zu genehmigen.  

1.7 Projektperimeter 

Der Perimeter der Gewässerabstandslinie RRB 544/1998 erstreckt sich über eine 

Länge von knapp 700 m von der Bruneggstrasse bis vor der Mündung des Tobelbachs 

(siehe Abbildung 1). Die Gewässerabstandslinie befindet sich auf der orografisch linken 

Seite des Sunnenbachs. Nach der Brücke Talstrasse ist auch rechtsseitig eine Gewäs-

serabstandslinie (etwa 50 m) ausgeschieden.  

Im Rahmen des RRB 544/1998 wurden angrenzend an die Gewässerabstandslinie 

auch Waldabstandslinien festgesetzt, die mit der vorliegenden Revision nicht verändert 

werden. 

 

 

Abbildung 1: Rot: Projektperimeter zur Revision der Gewässerabstandslinie RRB 544/1998 
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2 GRUNDLAGEN 

[1] ACS Partner (2015): Kanalisation Langenriet (Bauprojekt) 

[2] Kanton Zürich (2015): Richtplanung 

[3] Böhringer (2010): Naturgefahrenkarte Zürichsee rechts 

[4] HOLINGER AG (2015): Massnahmenplanung Naturgefahren 

 

2.1 Kantonaler Richtplan 

Der Sunnenbach liegt im Projektperimeter zwischen Siedlungsgebiet und Land-

schaftsschutzgebiet gemäss kantonalem Richtplan (Abbildung 2).  

Die Landschaftsschutzgebietsfläche auf der orografisch linken Seite des Sunnen-

bachs wurde mittlerweile überbaut. Somit liegt die Gewässerabstandslinie RRB 

544/1998 vollständig im Siedlungsgebiet.  

 

Abbildung 2 Kantonaler Richtplan (maps.zh.ch), rot: Projektperimeter 
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2.2 Bau- und Zonenplan (ÖREB-Kataster) 

Der Sunnenbach grenzt im Perimeter nördlich an zweigeschossige Wohnzone mit 

Gewerbeerleichterung (WG 2/35), Kernzone Dorf und Gewerbezone (G3). Südlich 

grenzt er an kantonale Landwirtschaftszone (Lk) und in einem kurzen Abschnitt an 

zweigeschossige Wohnzone mit Gewerbeerleichterung (WG 2/35). 

 

Abbildung 3 Bau – und Zonenplan, rot: Projektperimeter 

(ÖREB- Kataster, maps.zh.ch) 
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2.3 Revitalisierungsplanung 

Der Datensatz Revitalisierungsplanung zeigt das Revitalisierungspotenzial (Nutzen für 

Natur und Landschaft im Verhältnis zum Aufwand) sowie deren Priorisierungen über 

das gesamte Gewässernetz des Kantons auf. 

Der Sunnenbach weist im Projektperimeter ein geringes Revitalisierungspotential auf 

und zählt nicht zu den prioritären Abschnitten (Abbildung 4).  

 

Abbildung 4  Revitalisierungsplanung des Kantons Zürich (maps.zh.ch), rot: Projektperimeter 

 

2.4 Naturgefahrenkarte und Massnahmenplanung 

Im Projektperimeter befinden sich zwei Schwachstellen, bei denen die Kapazität des 

Gerinnes für ein HQ100 zu knapp ist. Zudem ist die Kapazität der Brücke Brunegg-

strasse zu gering (Abbildung 5). Die Ausuferungen bei einem HQ100 bleiben in Ge-

rinnenähe und führen zu einem geringen Schutzdefizit.  

Bei einem HQ300 kommt es zusätzlich an zwei Brücken und an einer Stelle entlang 

des Gerinnes zu Ausuferungen. Dabei sind geringflächige Überschwemmungen und 

potentiell Schäden an einzelnen Gebäuden zu verzeichnen.   

Da das Schutzziel auf ein HQ100 festgelegt ist, werden in der Massnahmenplanung 

keine Massnahmen zur Behebung der Schwachstellen vorgeschlagen [4]. 

Die Hochwassergefährdung wurde im parallel laufenden Verfahren zur Gewässer-

raumausscheidung betrachtet und hat keinen Einfluss auf die Aufhebung der Ge-

wässerabstandslinie.  
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Abbildung 5 Gefahrenkarte mit Schwachstellen im Projektperimeter [4], rot: Projektperimeter 

 

2.5 Öffentliche Oberflächengewässer, Gewässernutzung und Wasserrechte 

Der Sunnenbach fliesst im Projektperimeter als offenes Gewässer mit eigener Par-

zelle (Abbildung 6).  

Im Projektperimeter sind keine aktiven Wasserrechte vorhanden, die es bei der Re-

vision der Gewässerabstandslinie zu beachten gäbe.  

  

Abbildung 6 Gewässerausprägung des Sunnenbachs im Projektperimeter (rot) (maps.zh.ch) 
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2.6 Gewässer-Ökomorphologie 

Unter der Ökomorphologie versteht man die strukturelle Ausprägung eines Gewässers 

und dessen Uferbereiches. 

Im Projektperimeter wird der Sunnenbach zuerst als natürlich, naturnah, dann als wenig 

beeinträchtigt und stark beeinträchtigt und vor der Mündung des Tobelbachs wieder als 

natürlich, naturnah aufgeführt (Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7  Gewässer-Ökomorphologie des Kantons Zürich (maps.zh.ch), rot: Projektperimeter 
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3 REVISION GEWÄSSERABSTANDSLINIE 

3.1 Erläuterungen 

In einem parallelen Verfahren zur Revision der Gewässerabstandslinien wird der 

Gewässerraum nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV entlang des Sunnenbachs 

ab der Einmündung des Wigartenbachs bis zur Einmündung des Tobelbachs defini-

tiv festgelegt.  

Der notwendige Raum für den Hochwasserschutz, für die Naherholung und für öko-

logische Aufwertungen beim Sunnenbach wird damit durch die definitive Gewässer-

raumfestlegung gesichert.  

Der Uferstreifen gemäss Übergangsbestimmungen weist eine Breite von 20.5 m – 

22 m auf. Die aufzuhebende Gewässerabstandslinie auf der orografisch linken Seite 

liegt ungefähr in diesem Bereich, ist aber geometrisch stark vereinfacht.  

Der nach den definitiven Bestimmungen festzulegende Gewässerraum hat eine 

Breite zwischen 14 und 17 m. Die Überbaubarkeit der betroffenen Parzellen wird da-

mit verbessert. 

Die Gewässerabstandslinie auf der orografisch rechten Seite wurde auf der Parzelle 

6756 um das Gebäude herumgeführt und käme somit in den definitiven Gewässer-

raum zu liegen. Daher kann diese Linie ebenfalls aufgehoben werden.  

3.2 Auswirkungen 

Die meisten Grundstücke im Projektperimeter sind bereits überbaut. Jedoch gibt es 

noch einige unbebaute oder unternutzte Parzellen.  

Mit der Aufhebung der Gewässerabstandslinie RRB 544/1998 und der Festsetzung 

des Gewässerraums ab der Einmündung des Wigartenbachs bis zur Einmündung 

des Tobelbachs wird die Überbaubarkeit der Parzellen entlang des Sunnenbachs 

verbessert, ohne dass dabei beim Sunnenbach die wichtigen Funktionen eines Ge-

wässers beeinträchtigt werden.  

Der zusätzliche Überbauungsspielraum der Parzellen wird als verhältnismässig ein-

gestuft. Dem Ortsbild widerfahren dadurch keine unzumutbaren Veränderungen.  

Die Aufhebung der Gewässerabstandslinie ist rechtmässig, zweckmässig und ange-

messen.  
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4 PLANUNGSABLAUF 

Im Rahmen der Nutzungsplanung wird gemeinsam mit der Revision der Gewässer-

abstandslinien der Gewässerraum festgesetzt. Der Planungsablauf und ein grober 

Zeitplan sind in Abbildung 8 aufgeführt.  

 

 

 

 

Dezember 2017 

Dezember 2017 

Januar – Mitte März 2018 

April 2018 – Juni 2018 

Juni 2018 – August 2018 

Dezember 2018 

Januar 2019 

Februar 2019 

Abbildung 8 Ablauf der Revision der Gewässerabstandslinien und der Festsetzung des Gewäs-

serraums 
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5 MITWIRKUNG 

5.1 Kantonale Vorprüfung 

Dass Dossier „Revision Gewässerabstandslinie RRB 544/1998“ wurde am 05.12.2017 

zusammen mit dem Dossier „Gewässerraumfestlegung am Sunnenbach“ dem Amt für 

Raumentwicklung (ARE) zur Vorprüfung eingereicht. 

 

Gemäss der Vorprüfung galt es folgende Punkte zu überarbeiten: 

1. Die Darstellung des Ergänzungsplans hat die Vorgaben der VDNP einzuhalten und 

ist entsprechend zu überarbeiten.  

→ Die Darstellung wurde entsprechend geändert.  

2. Im Kapitel 3 des erläuternden Berichts (Seite 11, Absatz 3) ist folgende Textpas-

sage zu korrigieren: Der provisorische Gewässerraum Uferstreifen gemäss Über-

gangsbestimmung weist eine Breite von...) 

→ Die Textpassage wurde korrigiert.  

3. Die Festlegung des Gewässerraums mit Verfügung erfolgt zeitgleich mit der Geneh-

migung der Nutzungsplanung durch die Baudirektion. Die Abbildung in Kapitel 4, 

Seite 12 des Erläuternden Berichts ist anzupassen. 

→ Die Abbildung wurde angepasst.  
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 21.02.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000560 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Hombrechtikon, Feldbachstrasse 12, 8634 Hom-
brechtikon

Revision Gewässerabstandslinien am Sunnenbach, Gewässer Nr. 2.0, Ergänzungsplan 
Nr. 8, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8634 Hombrechtikon  
Bekanntmachung des Inkrafttretens 
Die Revision der Gewässerabstandslinien gemäss Ergän-
zungsplan Nr. 8 entlang des Sunnenbachs, öffentliches Ge-
wässer Nr. 2.0, wurde von den Stimmberechtigten der Ge-
meinde Hombrechtikon an der Gemeindeversammlung vom 
25. September 2019 und von der Baudirektion des Kantons 
Zürich mit der Verfügung Nr. 1436 vom 13. Dezember 2019 
genehmigt. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des 
Kantons Zürich vom 12. Februar 2019 ist kein Rechtsmittel 
ergriffen worden. 
Die Revision der Gewässerabstandslinien am Sunnenbach 
tritt am Tag nach der Publikation in Kraft. 
Beschluss-/Verfügungsnummer: 1436/19 
Beschluss-/Verfügungsdatum: 13.12.2019 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Hombrechtikon 
Feldbachstrasse 12  
8634 Hombrechtikon
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